
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

➢ Flache und flachgeneigte Dächer mit 0-10° Dachneigung sind auf mindestens 70 % der 
Dachfläche extensiv gemäß der Pflanzliste im Anhang zu begrünen. Die Substratschicht muss 
mindestens 10 cm betragen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder                              
-einsparung ist zulässig. Ausgeschlossen von der Dachbegrünungspflicht sind flachgeneigte 
Solarmodule (Neigung ≤ 20°). 

 

Pflanzliste Dachbegrünung 

Für eine Substratstärke von mindestens 10 cm sind folgende Arten geeignet. 

Falls zusätzlich zu der Dachbegrünung Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern installiert werden 

sollen, werden ausschließlich halbschatten- bzw. schattenverträgliche Arten mit eher geringen 

Wuchshöhen (> 500 mm) für die extensive Dachbegrünung empfohlen. Diese sind in der folgenden 

Liste fett markiert. 

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 

Allium schoenoprasum  Schnittlauch 

Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille 

Aquilegia vulgaris Akelei 

Arenaria serphyllifolia Quendel-Sandkraut 

Aster amellus Kalk-Aster 

Campanula carpatica Karpaten-Glockenblume 

Campanula persicifolia Pfrisichblättrige Glockenblume 

Campanula rotundifolia  Rundblättrige Glockenblume  

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 

Centaurea scabiosa Scabiosen-Flockenblume 

Clinopodium vulgare Gemeiner Wirbeldost 

Dianthus armeria Büschel-Nelke 

Dianthus carthusianorum Kartäuser-Nelke 

Dianthus deltoides Heide-Nelke 

Dipsacus fullonum Wilde Karde 

Echium vulgare Gewöhnlicher Natterkopf 

Erodium cicutarium Reiherschnabel 

Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch 

Fragaria vesca Wald-Erdbeere 

Galium verum Labkraut 

Geranium robertianum Ruprechtskraut 

Helianthemum nummuralium  Gelbes Sonnenröschen 

Hieracium pilosella  Kleines Habichtskraut 

Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut 

Jasione montana Berg-Sandglöckchen 

Knautia arvensis Wiesen-Witwenblume 



Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 

Linaria vulgaris Echtes Leinkraut 

Linum perenne Ausdauernder Lein 

Myosotis sylvatica Wald-Vergissmeinicht 

Origanum vulgare Wilder Majoran 

Petrorhagia prolifera  Sprossende Felsennelke 

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut 

Potentilla intermedia Mittleres Fingerkraut 

Primula veris Echte Schlüsselblume  

Prunella grandiflora  Großblütige Prunelle 

Prunella vulgaris Gewöhnliche Prunelle 

Ranunculus bulbosus  Knolliger Hahnenfuß 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf 

Saponaria ocymoides  Polster-Seifenkraut 

Saponaria officinalis Gewöhnliches Seifenkraut 

Saxifraga granulata  Knöllchen-Steinbrech 

Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose 

Sedum ruprestre Tripmadam 

Silene nutans Nickendes Leimkraut 

Silene otites Ohrlöffel-Leimkraut 

Silene vulgaris Taubenkropf-Leimkraut 

Teucrium chamaedrys Edel-Gamander 

Thymus pulegioides Breitblättriger Thymian 

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze 

Veronica teucrium  Großer Ehrenpreis 

Viola tricolor Wildes Stiefmütterchen 

 

Ergänzende Hinweise 

C3 Artenschutz 

Reptilien 

➢ Vor Beginn der Bauarbeiten müssen im zulässigen Vergrämungszeitfenster (im Frühjahr Anfang 
März bis Ende April oder im Herbst von Anfang August bis Ende September / Anfang Oktober) 
die als Verstecke nutzbaren Oberflächenstrukturen (Steinschüttungen, Materialablagerungen 
etc.) rund um die Garage auf dem Flst. Nr. 388 manuell abgetragen werden.  

➢ Bis zum Beginn der Bauarbeiten ist dafür zu sorgen, dass den Reptilien keinerlei 
Versteckmöglichkeiten zur Verfügung stehen und sie keinen Grund haben, den Eingriffsbereich 
nach Durchführung der Entwertungsmaßnahmen aufzusuchen. 

➢ Eine Zuwanderung von Individuen in den entwerteten Eingriffsbereich ist zwar 
unwahrscheinlich, um Verbotstatbestände sicher ausschließen zu können, ist aber vor Beginn 
der Bauarbeiten ein Reptilien-Schutzzaun mit einseitigen Überstiegshilfen (z. B. Bretter) entlang 
der nördlichen Flurstücksgrenze zu stellen. Dieser Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten an 



Ort und Stelle zu belassen, damit ein Einwandern von potenziell auf dem nördlichen 
Nachbargrundstück vorkommenden Reptilien in den Gefahrenbereich verhindert wird. 

➢ Die Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen hat durch eine ökologische Baubegleitung 
zu erfolgen. 

Vögel 

➢ Die Rodungsarbeiten müssen außerhalb der Brutperiode der Vogelfauna stattfinden (Anfang 
Oktober bis Ende Februar). 

Vögel und Fledermäuse 

➢ Die Abrissarbeiten der Gebäude müssen außerhalb der Brutperiode der Vogelfauna sowie 
außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermausfauna stattfinden (Anfang Dezember bis Ende 
Februar). 

Fledermäuse 

➢ Da eine Nutzung der Spalten unter den Ortgangziegeln und der Verkleidung des Gebäudes auf 
dem Flurstück Nr. 402/9 als Winterquartier für Einzeltiere nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
kann, muss die Entfernung händisch und schonend erfolgen. Werden darin Fledermäuse 
gefunden, so ist der Abbau umgehend zu unterbrechen und eine Fledermaus-Fachkraft zu 
kontaktieren (Fledermaus-Notfalltelefon der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-
Württemberg e.V.: 0179 4972 995). 

➢ Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fledermäuse dann 
in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der Jagdphase nicht beeinträchtigt 
werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle sind zu unterlassen. 

➢ Bei zukünftigen Beleuchtungen sind fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel 
(z. B. staubdichte Natriumdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur 
bis max. 2.000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die 
Leuchtgehäuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein und die 
Oberflächentemperatur darf 60 °C nicht überschreiten. Es ist eine gleichmäßige und gezielte 
Beleuchtung (d. h. zeitlich bedarfsorientiert bzw. bewegungsgesteuertes Ein- und Ausschalten 
bzw. Dimmen) von oben nach unten unter Abschirmung von Streulicht anzubringen. Die 
Anstrahlung von Grünflächen oder Gehölzen ist unzulässig. Die Leucht-/ Masthöhe sollte so 
gering wie möglich gewählt werden. Die Beleuchtung ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

C4 Grundwasserschutz / Schutz vor Starkregen 

➢ Bei der Planung der Baugebiete ist darauf zu achten, dass die Infrastruktur so ausgelegt wird, 
dass evtl. Überflutungen möglichst schadlos abgeführt werden. 

➢ Keller und Tiefgaragen sind mittels geeigneter Maßnahmen (weiße Wanne, Anbringen von 
Dichtungen) gegen sich sammelndes und aufstauendes Regenwasser und ggf. Schichtwasser 
zu schützen.  

C5 Altablagerung („Deponie Breitmatt“) 

➢ Der Einbau von Böden des Flurstücks 388 der Gemarkung Wehr in technischen Bauwerken 
muss aufgrund der Einstufung in die Materialklasse BM-F3 unter einer hydraulischen oder 
bitumengebundenen Deckschicht erfolgen. 

➢ Falls eine Verwertung nicht möglich ist, muss eine Deponierung erfolgen. 

 


